
 

Gemeinde 
Rietz-Neuendorf 
Der Bürgermeister   

mit den Ortsteilen:  

Ahrensdorf, Alt Golm, Behrensdorf, Birkholz, Buckow, 

Drahendorf, Glienicke, Görzig, Groß Rietz, Herzberg, Neubrück, 

Pfaffendorf, Sauen und Wilmersdorf 

im Landkreis Oder-Spree 

 

Gemeinde Rietz-Neuendorf 

OT Pfaffendorf 

OT Pfaffendorf Aushang in der 

"Pfaffendorfer Chaussee" 37a 

Amtliche Bekanntmachung 

Einladung 

 
Der Ortsbeirat Pfaffendorf führt am Montag dem 02.08.2021 um 

19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Pfaffendorf eine 

Ortsbeiratssitzung durch. 

Hierzu laden wir Sie recht herzlich ein. 

 
Aufgrund des Abstandsgebotes steht im Sitzungsraum nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung. 

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner werden aufgefordert, ihre Teilnahme im Rathaus der Gemeinde 

Rietz-Neuendorf (Tel.-Nr. 033672 6080) bis 3 Tage vorher anzumelden. Die Vergabe der Gästeplätze wird nach 

der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 

 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 

 1. Eröffnung der Sitzung 

 

   Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

 

   Feststellen der Beschlussfähigkeit 

 

 2. Feststellen der Tagesordnung 

 

 3. Information des Ortsvorstehers 

 

 4. Einwohnerfragestunde 

 

 5. Sonstiges / Verschiedenes 

 

Nicht öffentlicher Teil 

 

 6. Veräußerung einer kommunalen Immobilie im Ortsteil 

Pfaffendorf 

Vorlage: B-0331/2021 

 

 



 

Gemeinde 
Rietz-Neuendorf 
Der Bürgermeister   

mit den Ortsteilen:  

Ahrensdorf, Alt Golm, Behrensdorf, Birkholz, Buckow, 

Drahendorf, Glienicke, Görzig, Groß Rietz, Herzberg, Neubrück, 

Pfaffendorf, Sauen und Wilmersdorf 

im Landkreis Oder-Spree 

 

Knut Lehmann Ingeburg Lehmann 

Ortsvorsteher 

Pfaffendorf, den 22.07.2021 

 
HINWEIS: 

Auf der Grundlage des Brandenburgischen kommunalen Notlagegesetzes (BbgKomNotG) in 

Verbindung mit der Brandenburgischen kommunalen Notlageverordnung (BbgKomNotV) wurde in 

Anbetracht der derzeit außergewöhnlichen Notlage (SARS-CoV-2-Pandemie) Ausnahmen von den 

kommunalverfassungsrechtlichen und kommunalwahlrechtlichen Vorschriften für die Städte und 

Gemeinden zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der kommunalen Organe geregelt. 
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